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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 03.12.2024 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat November 2024 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
     
    1 Damenrad 
    1 Cityroller  
    3 Schlüssel 
    1 USB-Stick  
    3 Smartphones 
    1 Kinderbrille 
    1 Tasche  
           18 Jacken  
    4 Schals  
       
             
 
  
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die Genehmigung der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Nottuln gem. § 6 Abs. 5 BauGB  

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 den Feststellungsbeschluss 
für die 80. Änderung des Flächennutzungsplanes und dessen zugehörige Begründung gefasst.  

Der Geltungsbereich der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im Ortsteil 
Nottuln an der Havixbecker Straße. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden 
Übersichtsskizze zu entnehmen.  

    Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Die 80. Änderung des Flächennutzungsplanes besteht darin, die zurzeit als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ dargestellte Fläche als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der 
Zweckbestimmung „Rettungswache“ auszuweisen. 

Die Bezirksregierung Münster hat als höhere Verwaltungsbehörde zur 80. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln nachstehenden Genehmigungsbescheid erteilt:  

„Gem. § 6 des Baugesetzbuchs genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Nottuln am 
17.09.2024 beschlossene 80. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln.“ 

Münster, den 26.11.2024 

Bezirksregierung Münster, Az.: 35.02.01.300-008/2024.0001 
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Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes ist Teil 
dieser Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe vorherige Seite) beigefügt. 

Der geänderte Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
können ab sofort dauerhaft von jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 
Nottuln, FB 3 Planen und Bauen während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 
eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Darüber hinaus werden alle Änderungen des Flächennutzungsplanes auf der Homepage der 
Gemeinde Nottuln unter: https://www.o-sp.de/nottuln/ zur Verfügung gestellt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 80. Änderung des Flächennutzungsplanes in Kraft. 

Gleichzeitig wird der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Nottuln gem. § 6 (6) BauGB 
neu bekanntgemacht. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat gefasste Feststellungsbeschluss über die 80. Änderung des Flächennutzungs-
plans und die Genehmigung der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes durch die 
Bezirksregierung Münster vom 26.11.2024 sowie die Neubekanntmachung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des BauGB und der Gemeindeordnung 
(GO NRW) wird hingewiesen: 

1. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 
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2. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens¬ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 80. 
Flächennutzungsplanänderung mit dem Beschluss des Rates vom 17.09.2024 sowie dem durch 
die Bezirksregierung genehmigten Plan übereinstimmt und entsprechend den Vorschriften des 
§ 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 verfahren worden ist.  

Nottuln, 11.12.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ mit 
Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 BauGB am 17.09.2024 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu dieser 
Zeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ befindet sich im 
Ortsteil Nottuln an der Havixbecker Straße. Die genauen Abgrenzungen sind der 
nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

    Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer neuen Rettungswache durch den Kreis Coesfeld. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von 
jedermann bei der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen 
während der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 
eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
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Darüber hinaus werden alle Bebauungspläne auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/zur Verfügung gestellt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens¬ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes des 
Bebauungsplanes Nr. 160 „Neue Rettungswache“ mit dem Ratsbeschluss vom 19.07.2024 
übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren 
worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 11.12.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

der 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Appelhülsen Süd-Ost“ der Gemeinde 
Nottuln im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB vom 10.12.2024  

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Aufstellung der 27. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Appelhülsen Süd-Ost“ im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB beschlossen. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB wird verzichtet. 

Der Beschluss des Rates lautet: 

„Ein Verfahren zur 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Appelhülsen Süd-Ost“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB für den in Anlage 1 abgegrenzten 
Änderungsbereich wird eingeleitet. (Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB)“ 

Der Geltungsbereich der 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Applehülsen Süd-Ost“ 
befindet sich im Ortsteil Appelhülsen am Rohlmannsweg. Die genauen Abgrenzungen sind der 
nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Appelhülsen Süd-Ost“ 

80 
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Ziel des Verfahrens ist es, eine Nachnutzung für das derzeitige Feuerwehrgerätehaus 
planungsrechtlich festzusetzen.  

 

Gelegenheit zur Unterrichtung und Äußerung: 

Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wird nunmehr für die Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich 
in der Zeit vom 14.01.2025 bis einschließlich 28.01.2025 über die Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. In dieser Zeit besteht auch 
Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern. Die Planungsunterlagen werden auf der Homepage 
der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: 
https://www.o-sp.de/nottuln/ einsehbar.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: in-
fo@nottuln.de abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich 
zur Niederschrift nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich liegen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Büro 715 in der Zeit von 
Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um vorherige 
telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-
311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können 
auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 0251/942-311 gestellt werden. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der obenstehende Beschluss zur 27. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 “Appelhülsen Süd-
Ost” der Gemeinde Nottuln wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 11.12.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ der Gemeinde Nottuln im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ mit Begründung im Entwurf vom 
20.12.2024 bis einschließlich 28.01.2025 hingewiesen. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ befindet sich 
im Ortsteil Nottuln an der Straße Lerchenhain und umfasst die Flurstücke 1158 und 366. Die 
genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen: 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 

Ziel des Verfahrens ist es, eine bauliche Nutzung des betreffenden Grundstückes zu 
Wohnzwecken zu ermöglichen. 
 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Lerchenhain“ und seine 
Begründung im Entwurf werden vom 20.12.2024 bis einschließlich 28.01.2025 auf 
der Homepage der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist 
unter: https://www.o-sp.de/nottuln/ einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter  
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de   
abgegeben werden.  

81 
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Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift nach 
Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Büro 714 in der Zeit von 
Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um vorherige 
telefonische Absprache und Terminvereinbarung z. B. unter der Telefonnummer 02502/942-
311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können 
auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 0251/942-311 gestellt werden. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogene Informationen 
eingesehen werden:  

Es liegen keine umweltbezogenen Informationen vor. 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 mit der zugehörigen Begründung der Gemeinde Nottuln im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 03.12.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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 Satzung 
 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung 
der Gemeinde Nottuln vom 25. November 1985, in der Fassung 

 
vom 11.12.2024 

 
 
Aufgrund   
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 
2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, 
 

- der §§ 50 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBL. I S. 3901), in der jeweils geltenden 
Fassung, 

 
- der §§ 38 ff. des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, 
S. 560 ff.; ber. GV. NRW. 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fassung, 

 
- der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

(Trinkwasserverordnung – TrinkwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.03.2016 (BGBL. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
22.09.2021 (BGBL. I S. 4343), in der jeweils geltenden Fassung, 
 

- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-
WasserV) vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750, S. 1067), zuletzt geändert durch Art. 8 
der Verordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I 2014, S. 2010), in der jeweils gültigen 
Fassung, 

 
hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1  
 

§ 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Verbrauchsgebühr je m³ entnommenen Frischwassers beträgt ab dem 01.01.2025 

1,79 € (zzgl. d. gesetzl. USt) 
 
 

Artikel 2 
 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 25. November 1985, in 
der Fassung vom 11.12.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
 
1) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
2)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan        

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
2) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte   Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
 
 
Gemeinde Nottuln, 11.12.2024 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Satzung 
 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 

Gemeinde Nottuln vom 20. Dezember 1985, in der Fassung 
 

vom 11.12.2024 
 
 

Aufgrund  
 

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
496), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 
2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, 

  
- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. 2019, S. 1029), in der jeweils 
geltenden Fassung,  

 
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 

25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.; 
ber. GV. NRW. 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fassung  

 
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 

08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 
2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 10.12.2024 die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 9 Abs. 4a und b werden wie folgt geändert: 
 
Die Gebühr im Sinne des §8 Abs. 1 dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2025 für die 
Abwassererzeuger: 
 

a) bei einem Schmutzwasseranschluss   2,34   €/m³ 
b) bei einem Niederschlagswasseranschluss  0,64   €/m²   
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Artikel 2 
 
 

1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 
 

Seite 239 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Nottuln vom 11.12.2024 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
 
2) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
2)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan        

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
4) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
5) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte   Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
 
 
Gemeinde Nottuln, 11.12.2024 
 
 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die nachstehende 

 

VII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren nach § 7 

KAG für Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,  

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

ist,  

 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die 

den Mangel ergibt.  

 

 

Nottuln, den 11. Dezember 2024 

 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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VII. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Wasserverbandsgebühren 
gemäß § 64 LWG NRW der Gemeinde Nottuln vom 12.12.2017 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom_11.12.2024   
       
Aufgrund   

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015  (GV. NRW. 2015, S. 
496), in der jeweils geltenden Fassung,  

  
- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 

vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltende 
Fassung, 

 
- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden 
Fassung,  

  
- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV NRW 2016, S. 559 ff.) in der jeweils geltenden 
Fassung,  

  
- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I 1997, S. 602), 

zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 21.10.2016 (BGBl. I 2016, S. 
2372), in der jeweils geltenden Fassung,  

  
hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung 
beschlossen:  
 

§ 1 
 
§ 5 wird wie folgt geändert: 

 
 

(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers 
Münstersche Aa Oberlauf liegen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Havixbeck-Roxel die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
  

    für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:                0,03856 €  
für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,00018 €  

 
 

(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer Stever, 
Nonnenbach und deren Nebengewässer liegen und bei welchem der Wasser- und 
Bodenverband Obere Stever die Gewässerunterhaltung durchführt beträgt:  
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  für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:      0,01549 €   
  für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:     0,00019 €  

 
 

(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers Stever 
und seinen Nebengewässern liegen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Stever Senden die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
  

  für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:           0,01303 €  
  für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:    0,00019 €  

 
 
(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers 

Münstersche Aa Oberlauf liegen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Münstersche Aa (Oberlauf) die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
  

  für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,03856 €  
  für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:  0,00018 €  

    
   

(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers Berkel 
liegen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband Obere Berkel die 
Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
  

 für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:  0,02506 €  
 für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,00013 €  

    
   

(6) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer 
Kleuterbach, Hagenbach und deren Nebengewässer liegen und bei welchem der Wasser- 
und Bodenverband Oberer Kleuterbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
  

  für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:     0,02196 €  
  für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr:   0,00021 €  

    
 

(7) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer 
Kleuterbach, Nonnenbach und deren Nebengewässer liegen und bei welchem der Wasser- 
und Bodenverband Unterer Kleuterbach die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:  
 
  für befestigte Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,31524 € 
  für unbefestigte (übrige) Flächen von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,00017 € 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die nachstehende 

 

XX. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung in der Gemeinde Nottuln vom 

23.12.1999 

 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,  

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

ist,  

 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die 

den Mangel ergibt.  

 

 

Nottuln, den 11.12.2024 

 

Gemeinde Nottuln 

 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Der Bürgermeister 

 

 
 
 

85 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 
 

Seite 244 

XX. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallentsorgung der Gemeinde Nottuln vom  
23. Dezember 1999 in der Fassung der Bekanntmachung vom  
11. Dezember 2024 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW S.610) in der jeweils gültigen Fassung sowie § 21 der Satzung über die 
Abfallbeseitigung in der Gemeinde Nottuln vom 23. Dezember 1999 in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 10. Dezember 2024 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) 14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

272,04 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
215,64 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
213,36 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
156,96 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
308,40 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
233,88 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
249,60 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
175,08 € 
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14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

417,24 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
288,24 € 

  
14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
358,56 € 

  
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
229,56 € 

 
wöchentliche Abfuhr des 1,1 m³ Restmüllcontainers mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 
und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 
 

2.894,04 € 

 
b) 1.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen  0,00 € 
  (1., 3., 5., etc.) 
 2.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen 83,64 € 
  (2., 4., 6., etc.) 
 
c) für die Breitstellung einer zusätzlichen 240 l Papiertonne 0,00 € 
 
d) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 80 l-, 120 l-, 240 l- 19,00 € 
 Gefäßen je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet bis zu drei Gefäße) 
 
e) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 1,1 m³-Containern 38,00 € 
 je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet einen 1,1 m³-Container 
 zzgl. der 240 l Papiertonne und der 120 l bzw. 240 l Biotonne) 
 
f) für die Bereitstellung einer Gewerbeabfalltonne (80 l Restmüll mit    132,00 € 
 4-wöchentlicher Abfuhr) 
 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die nachstehende 

 

17. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Nottuln über die Straßenreinigung 

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 14.12.2006  

 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,  

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

ist,  

 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die 

den Mangel ergibt.  

 

 

Nottuln, den 11.12.2024 
 
 
Gemeinde Nottuln 

 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Der Bürgermeister  
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17. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren vom 14.12.2006 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11.12.2024 

 
  

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.666), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 

Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706), und 

der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 

NW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712) in der zurzeit jeweils gültigen Fassung, hat der 

Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 10.12.2024  folgende Satzung beschlossen:  

 

 

§ 1  

Anlage zu §1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

Bezeichnung  von     bis  Lage der Straße  
der Straße  (Ortsteil)             
 
Bruder-Hermann- Schwester-Raphaela-Händler Straße Nottuln 
Frey-Straße 
 
Nieresch  Billerbecker Straße  Darup 
 Ende 
 
Schöllings Wiese Lindenstraße  Appelhülsen  
 
Schwester-Raphaela- Havixbecker Straße  Nottuln  

Händler Straße 

 

 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.   

 
 
 

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 246 - 247 


